
© 2024 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English 
Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

Zeitpunkt der Pauschalbesteuerung entscheidet über die 
Sozialversicherungspflicht von Arbeitgeberleistungen
Dezember 2024

Gewisse Arbeitgeberleistungen können in der 
Sozialversicherung beitragsfrei bleiben, sofern 
sie entweder individuell oder pauschal vom 
Arbeitgeber versteuert wurden. Voraussetzung 
hierfür ist laut Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung, dass die Besteuerung für den jeweili-
gen Abrechnungszeitraum in der Entgeltab-
rechnung berücksichtigt wird oder die Leistung 
lohnsteuerfrei bleibt.

Grundsätzlich sind Arbeitgeber berechtigt bezie-
hungsweise verpflichtet, den Lohnsteuerabzug bis 
zum Ausstellen der Lohnsteuerbescheinigung zu 
ändern, sofern sie erkennen, dass der Lohnsteuer-
abzug bis dahin unzutreffend durchgeführt wurde. 
Die Lohnsteuerbescheinigung ist bis spätestens 
Ende Februar des Folgejahres auszustellen und 
elektronisch zu übermitteln. Dies betrifft nur im 
Rahmen der Gehaltsabrechnung des jeweiligen 
Mitarbeitenden nach dessen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen individuell besteuerte Bezüge. Unab-
hängig davon sind Pauschalversteuerungen, wie 
beispielsweise Betriebsveranstaltungen oder Mahl-
zeitengestellung, auch über den 28. Februar des 
Folgejahres hinaus möglich, sofern die jeweilige 
Lohnsteueranmeldung nach allgemeinen verfah-

rensrechtlichen Grundsätzen noch änderbar ist. 
Fraglich ist jedoch, wie sich die lohnsteuerliche 
Möglichkeit der Pauschalversteuerung auf die 
Sozialversicherung auswirkt. 

Sozialversicherungsrechtlich dürfen Vergütungen 
nach Auffassung der Deutschen Rentenversiche-
rung (DRV) nur dann nicht dem Arbeitsentgelt 
zugerechnet werden, wenn sie bis spätestens 28. 
Februar des Folgejahres im betroffenen Monat 
(rückwirkend) pauschal besteuert oder gar lohn-
steuerfrei belassen wurden. Dieser Auffassung 
folgte das Bundessozialgericht (BSG) mit Be-
schluss vom 23. April 2024, B 12 BA 3/22 R. 
Werden Einnahmen im jeweiligen Entgeltabrech-
nungsmonat erst nach dem 28. Februar des Folge-
jahres pauschal besteuert, werden sie dem Arbeits-
entgelt zugerechnet und unterliegen der Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung.
Der Streitfall
Im vorliegenden Fall veranstaltete ein Arbeitgeber 
im September 2015 ein Firmenjubiläum, dessen 
Pauschalversteuerung jedoch erst Ende März 2016 
nachträglich durchgeführt wurde. Während das 
Finanzamt dieses Vorgehen steuerrechtlich akzep-
tierte, ordnete die DRV die betreffenden Arbeit-
geberleistungen als Teil des Arbeitsentgelts ein und 
erhob rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung forderte die DRV 
Sozialversicherungsbeiträge sowie Umlagen in Höhe 
von etwa 60.000 Euro nach. Die Nachforderung 
wurde damit begründet, dass eine Beitragsfreiheit in 
der Sozialversicherung nur dann gegeben ist, wenn 
die Pauschalbesteuerung im jeweiligen Entgeltab-
rechnungsmonat erfolgt und spätestens bis zum 28. 
Februar des Folgejahres abgeschlossen ist – also 
vor der Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung. 
Da die Pauschalbesteuerung in diesem Fall erst



nach dem 28. Februar vorgenommen wurde, 
wurden die betreffenden Leistungen als beitrags-
pflichtig behandelt.

Urteil
Der Fall wurde vor dem BSG verhandelt und ent-
schieden. Dieses stützt sich in seiner Urteilsbe-
gründung auf die Voraussetzungen für die Befrei-
ung von der Beitragspflicht gemäß § 1 Abs. 1 Satz 
2 Sozialversicherungsentgeltordnung (SvEV). 
Demnach müssen die betreffenden Einnahmen, 
welche pauschal mit 25 Prozent versteuert werden, 
„zeitgleich mit der Entgeltabrechnung für den ent-
sprechenden Abrechnungszeitraum entweder lohn-
steuerfrei belassen oder pauschal versteuert 
werden“. Folglich reicht die Option einer Steuerbe-
freiung oder pauschalen Versteuerung nicht aus. 
Eine nachträgliche Pauschalbesteuerung nach dem 
Februar des Folgejahres ist zwar aus steuerrecht-
licher Sicht zulässig, hat jedoch im sozialversiche-
rungsrechtlichen Kontext zur Folge, dass die betref-
fende Leistung dem Arbeitsentgelt zugerechnet 
wird, wodurch sie beitragspflichtig wird.

Fazit
Für die Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-
rung ist entscheidend, dass die Pauschalver-
steuerung im betroffenen Entgeltabrechnungs-
zeitraum bis spätestens 28. Februar des 
Folgejahres erfolgt. Im geschilderten Streitfall 
hätte dies bis spätestens Ende Februar 2016 
geschehen müssen. Die verspätete Besteue-
rung führte daher zur Beitragspflicht.

Arbeitgeber sollten besonders bei Vergütungs-
bestandteilen, für die Sonderregelungen gelten 
könnten, sowohl die steuerrechtliche als auch 
die sozialversicherungsrechtliche Behandlung 
möglichst vorab prüfen oder prüfen lassen. 
Ebenfalls ist es ratsam, die Pauschalversteue-
rung direkt mit der Entgeltabrechnung für den 
jeweiligen Abrechnungszeitraum, spätestens 
jedoch bis 28. Februar des Folgejahres, vorzu-
nehmen. Dadurch können Nachzahlungen von 
Sozialversicherungsbeiträgen samt Säumnis-
zuschlägen vermieden werden. Es empfiehlt 
sich außerdem, interne Prozesse, wie etwa 
Betriebsveranstaltungen mit einem Wert von 
mehr als 110 Euro je Arbeitnehmer:in, früh-
zeitig zu planen und anzustoßen, um eine 
rechtzeitige Umsetzung der steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen 
sicherzustellen.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und 
deren verbundene Unternehmen unzulässig.
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